
Jahre vorsehen. Vor Erlassung einer Verordnung ist auch jeder Revi-
sionsverband im Sinne des § 5 Abs. 1 anzuhören.

(7)25) Auf gemeinnützige Bauvereinigungen sind die §§ 22 Abs. 1
Z 1, 23 und 24 Unternehmensreorganisationsgesetz, BGBl. I Nr. 114/
1997, nicht anzuwenden.

IdF BGBl I 2019/85.

§ 5 KStG 1988 idF BGBl I 2019/103

§ 5. Von der unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht sind befreit:
. . . . .
10. Bauvereinigungen, die nach dem Wohnungsgemeinnützigkeitsge-

setz als gemeinnützig anerkannt sind, wenn sich ihre Tätigkeit auf die in § 7
Abs. 1 bis 3 des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes genannten Geschäfte
und die Vermögensverwaltung beschränkt, nach Maßgabe des § 6a.

. . . . .

§ 6a KStG 1988 idF BGBl I 2013/135

Gemeinnützige Bauvereinigungen

§ 6a. (1) Bauvereinigungen im Sinne des § 5 Z 10, die Geschäfte
außerhalb der in § 7 Abs. 1 bis 3 des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes
bezeichneten Art tätigen, sind ab dem Wirtschaftsjahr unbeschränkt steuer-
pflichtig, in dem die Tätigkeit aufgenommen wird. Die Tätigkeit gilt als auf-
genommen, wenn konkrete Vorbereitungshandlungen für solche Geschäfte
vorgenommen werden. Die unbeschränkte Steuerpflicht endet mit Ablauf
des Wirtschaftsjahres, in dem die Tätigkeit im Sinne des ersten Satzes ab-
geschlossen wird.

(2) Auf Antrag der Bauvereinigung hat das zuständige Finanzamt
(Abs. 6) die unbeschränkte Steuerpflicht bescheidmäßig auf geplante Geschäf-
te im Sinne des Abs. 1 unter der Auflage zu beschränken, daß für diese Ge-
schäfte insgesamt ein gesonderter Rechnungskreis geführt wird. Der Antrag
ist von der Bauvereinigung vor der Aufnahme der Geschäfte im Sinne des
Abs. 1 zu stellen. Ein aus diesen Geschäften insgesamt entstehender Verlust
ist nicht ausgleichsfähig. Das Antragsrecht des zuständigen Finanzamtes
(Abs. 6) nach § 35 desWohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes bleibt unberührt.

(3) Auf Antrag der Bauvereinigung hat das zuständige Finanzamt
(Abs. 6) im Zweifelsfall bescheidmäßig festzustellen, ob ein geplantes Ge-
schäft unter § 7 Abs. 1 bis 3 des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes fällt
oder nicht. Der Antrag ist von der Bauvereinigung vor der Aufnahme des
Geschäftes zu stellen.

Der Antrag kann mit einem Antrag nach Abs. 2 verbunden werden.
(4) Einkünfte einer Bauvereinigung im Sinne des § 5 Z 10 aus der

Verwaltung von Eigenkapital im Sinne des § 7 Abs. 6 des Wohnungsge-
meinnützigkeitsgesetzes sind in einem eigenen Rechnungskreis zu erfassen
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und sind nach Maßgabe des Abs. 5 steuerpflichtig. Bei der Ermittlung dieser
Einkünfte sind nur die mit den Betriebseinnahmen in unmittelbarem wirt-
schaftlichen Zusammenhang stehenden Aufwendungen zu berücksichtigen.

(5) Einkünfte im Sinne des Abs. 4 können einer steuerfreien Rücklage
zugeführt werden. Die Zuführung und Verwendung ist in einem gesonder-
ten Verzeichnis als Beilage zur Körperschaftsteuererklärung getrennt nach
den einzelnen Wirtschaftsjahren aufzugliedern. Die Rücklage ist im Bil-
dungsjahr und in den Folgejahren in jenem Verhältnis steuerneutral aufzu-
lösen, in dem sich das in Abs. 4 genannte Eigenkapital am Schluß des Wirt-
schaftsjahres gegenüber dem Stand am Schluß des vorangegangenen Wirt-
schaftsjahres vermindert hat.

Die Verhältniszahl ist dabei stets auf die Rücklage (Rücklagenteile) des
Vorjahres zu beziehen. Rücklagen (Rücklagenteile), die nicht bis zum Ab-
lauf des der Zuführung folgenden dritten Wirtschaftsjahres verwendet wer-
den konnten, sind im dritten Wirtschaftsjahr gewinnerhöhend aufzulösen.
In diesen Zeitraum werden Wirtschaftsjahre, für die im Sinne des § 7 Abs. 5
des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes von der Landesregierung festge-
legt wurde, daß die Bautätigkeit unterbrochen werden darf, nicht eingerech-
net. Der gewinnerhöhend aufzulösende Betrag erhöht sich um einen Zu-
schlag von 20%.

(6) Zuständiges Finanzamt im Sinne der Abs. 2 und 3 ist das Finanz-
amt Wien 1/23 für den örtlichenWirkungsbereich der Länder Wien, Nieder-
österreich und Burgenland sowie das Finanzamt Linz, Salzburg-Stadt, Graz-
Stadt, Klagenfurt, Innsbruck und Feldkirch jeweils für den örtlichen Wir-
kungsbereich jenes Landes, in dem die Bauvereinigungen ihren Sitz haben.

Körperschaftssteuerrichtlinie 2013
(Rz 223 bis 229 idF 2018 [Richtlinie des BMF vom 29. 03. 2018,

BMF-010216/0002-IV/6/2018])

2.10 Gemeinnützige Bauträger (§ 5 Z 10 und § 6a KStG 1988)

2.10.1 Begriff

210
Gemeinnützige Bauträger sind Gesellschaften in den Rechtsformen ei-

ner Genossenschaft, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder einer
Aktiengesellschaft, die ihre Tätigkeit unmittelbar auf die Erfüllung dem Ge-
meinwohl dienender Aufgaben des Wohnungs- und Siedlungswesens rich-
ten und nach den Bestimmungen des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes,
BGBl. Nr. 139/1979 (WGG), von der Landesregierung mit Bescheid als ge-
meinnützig anerkannt sind. Auf gemeinnützige Bauvereinigungen finden
die Bestimmungen der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194/1994, keine
Anwendung. Die Gemeinnützigkeitsbestimmungen der §§ 34 ff BAO sind
nicht anzuwenden. Gemeinnützige Bauvereinigungen sind gemäß § 5 Z 10
KStG 1988 von der unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht befreit, so-
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weit sich ihre Tätigkeit auf die in § 7 Abs. 1 bis 3 WGG angeführten Ge-
schäfte und die Vermögensverwaltung beschränkt.

211
Zuständige Abgabenbehörde ist das FA Wien 1/23 für den örtlichen

Wirkungsbereich der Länder Wien, Niederösterreich und Burgenland, so-
wie die Finanzämter Linz, Salzburg-Stadt, Graz-Stadt, Klagenfurt, Inns-
bruck und Feldkirch für den örtlichen Wirkungsbereich jenes Landes, in
dem sie ihren Sitz haben.

212
Geschäfte außerhalb des § 7 Abs. 1 bis 3WGG (im Folgenden begünsti-

gungsschädliche Geschäfte) lösen grundsätzlich die unbeschränkte Steuer-
pflicht der gemeinnützigen Bauvereinigung aus (siehe Rz 248). Stellt die ge-
meinnützige Bauvereinigung allerdings vor Aufnahme dieser Geschäfte einen
Ausnahmeantrag gemäß § 6 a Abs. 2 KStG 1988 (siehe Rz 250 bis Rz 254), ist
die unbeschränkte Steuerpflicht auf Grund des Ausnahmebescheides auf die
in einem gesonderten Rechnungskreis zu führenden begünstigungsschädli-
chen Geschäfte eingeschränkt (siehe Rz 265 und Rz 266). Im Hinblick auf
die Erweiterung der beschränkten Steuerpflicht der zweiten Art auf Grund-
stücksveräußerungen (§ 21 Abs. 3 Z 4 KStG 1988, siehe Rz 1501) unterliegen
Grundstücksveräußerungen durch gemeinnützige Bauvereinigungen dann
nicht der Steuerpflicht, wenn diese nach § 5 Z 10 KStG 1988 iVm § 6a KStG
1988 von der Steuerbefreiung erfasst sind.

213
Die gemeinnützige Bauvereinigung hat das Recht, in Zweifelsfällen ge-

mäß § 6a Abs. 3 KStG 1988 einen Feststellungsbescheid über das Vorliegen
oder Nichtvorliegen von begünstigungsschädlichen Geschäften zu erwirken
(siehe Rz 261 und 262).

2.10.2 Befreite Geschäfte

2.10.2.1 Hauptgeschäfte (§ 7 Abs. 1 und 2 Wohnungsgemeinnützig-
keitsgesetz)

214
Hauptgeschäfte einer gemeinnützigen Bauvereinigung sind die

* Errichtung und Verwaltung von Wohnungen mit einer Nutzfläche von
höchstens 150 m2, von Eigenheimen mit höchstens zwei Wohnungen
dieser Art und von Heimen sowie die Durchführung von Sanierungen
größeren Umfanges (diese Geschäfte können auch für andere gemein-
nützige Bauvereinigungen vorgenommen werden); Maßnahmen der
Gebäudebewirtschaftung (Instandhaltung und Instandsetzung)

* Verwaltung von Wohnhäusern, Eigenheimen, Wohn-, Geschäfts- und
Büroräumen, Gemeinschaftseinrichtungen, Garagen, Abstellplätzen
und Heimen, die
– von einer gemeinnützigen Bauvereinigung
– von einer Gebietskörperschaft,
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– einem Unternehmen, das mindestens zur Hälfte im Eigentum einer
Gebietskörperschaft steht, errichtet oder – sei es auch nur als Mehr-
heitseigentümer – erworben wurden. Voraussetzung ist, dass bei
der Verwaltung das Kostendeckungsprinzip des § 13 WGG berück-
sichtigt wird. Wird das Kostendeckungsprinzip bei einer Verwal-
tungstätigkeit nicht beachtet, ist eine Ausnahmegenehmigung nur
möglich, wenn diese Verwaltungstätigkeit nichts am Gesamtcharak-
ter der Bauvereinigung als gemeinnützige Bauvereinigung ändert.

2.10.2.1.1 Errichtung

215
Eine Errichtung im Sinne des § 7 Abs. 1 WGG ist gegeben, wenn die

gemeinnützige Bauvereinigung die wirtschaftliche und technische Vorberei-
tung für die Baulichkeit trifft, die Ausführungsarbeiten überwacht, die Kos-
tenabrechnung übernimmt und die damit im Zusammenhang stehenden
Verwaltungsarbeiten durchführt. Mit der Errichtung zusammenhängende
Tätigkeiten können auch für andere gemeinnützige Bauvereinigungen vor-
genommen werden. Als Nebengeschäft kann die gemeinnützige Bauvereini-
gung auch darüber hinaus die Errichtung im fremden Namen und auf frem-
de Rechnung betreiben (vgl. § 7 Abs. 3 Z 1 bis 5 WGG).

216
Solange sie eine dieser Tätigkeiten ausübt, kann von einer Tätigkeitsun-

terbrechung im Sinne des § 7Abs. 5WGGnicht gesprochenwerden. Die Ein-
stellung der Tätigkeit ohne Genehmigung der Landesregierung bzw. die
Überschreitung einer bewilligten fünfjährigen Unterbrechung zieht den Ver-
lust der Steuerbegünstigung nach sich bzw. verpflichtet die zuständige Abga-
benbehörde zum Antrag nach § 35 WGG (Ausnahme § 39 Abs. 3 WGG) auf
Entziehung der Anerkennung als gemeinnützige Bauvereinigung.

2.10.2.1.2 Verwaltung

217
Die begünstigte Verwaltungstätigkeit unterliegt grundsätzlich den Ein-

schränkungen des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes hinsichtlich der
Nutzfläche. Sollen Wohneinheiten mit einer Nutzfläche von mehr als
150m2 (VwGH 4. 9. 1992, 91/13/0165, 91/13/0166) verwaltet werden, ist
hiezu ein Ausnahmebescheid gemäß § 6a Abs. 2 KStG 1988 (siehe Rz 256
bis Rz 260) notwendig. In jenen Fällen, in denen nachträglich Veränderun-
gen der Höchstnutzfläche der Wohneinheit von der verwaltenden gemein-
nützigen Bauvereinigung nicht beeinflusst werden können (zB bei Eigen-
tumswohnungen), ist ein oben angeführter Ausnahmebescheid zu erteilen.

218
Von der Nutzflächenbeschränkung im Bereich der begünstigten Ver-

waltungstätigkeit sind nur Objekte ausgenommen, die nicht von der verwal-
tenden gemeinnützigen Bauvereinigung errichtet worden sind, nach Maß-

§ 7 WGG

http://wohnrecht.manz.at 15
9783214020835 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz und Bauträgervertragsgesetz WGG und BTVG | 4 
Christian Prader 
MANZ Verlag Wien

Jetzt bestellen

https://shop.manz.at/shop/products/9783214020835


gabe des § 7 Abs. 2 WGG sowie die in § 7 Abs. 3 Z 4b WGG angeführten
Baulichkeiten.

219
Die Verwaltung – auch im Wege der Vermietung – von Geschäfts-

und Büroräumen zählt auch bei Überschreiten der Drittelgrenze zu dem
in § 7 Abs. 2 WGG umschriebenen Geschäftskreis (VwGH 3. 11. 1994,
92/15/0227).

220
Die begünstigte Verwaltung hat durch die Wohnrechtsnovelle 1999

hinsichtlich des § 7 Abs. 1 vierter Satz WGG (Erstreckung auf Mehrheits-
eigentum bei qualifiziertem Errichter und Erwerber) sowie durch die Ein-
fügung des § 7 Abs. 3 Z 4a und 4b WGG (Verwaltung von Baulichkeiten,
siehe Rz 232) eine wesentliche Erweiterung erfahren.

2.10.2.1.3 Abgrenzung Heim – Hotelbetrieb

221
Bei der Errichtung von Heimen durch eine gemeinnützige Bauverei-

nigung kann vor allem die Abgrenzung zu Hotelbetrieben gewisse Schwie-
rigkeiten bereiten. Ein begünstigungsschädlicher Hotelbetrieb wird jeden-
falls dann anzunehmen sein, wenn nach Lage und Ausstattung des Objektes
eine touristische Nutzung im Vordergrund steht. Im Übrigen ist auf § 2 Z 3
WGG hinzuweisen.

2.10.2.1.4 Hauswerkstätten

222
Im Zusammenhang mit der Errichtung von Hauswerkstätten bestehen

keine Bedenken gegen das Anlegen solcher Werkstätten als zentrale Ein-
richtung zur Betreuung mehrerer Objekte, wenn zwischen diesen ein ver-
nünftiger örtlicher Zusammenhang besteht. Es ist aber darauf zu achten,
dass die Werkstätten nicht von ihrem Umfang und ihrer Ausstattung her
den Charakter eines eigenständigen Gewerbebetriebes annehmen (vgl. § 7
Abs. 3 Z 4 WGG).

2.10.2.2 Nebengeschäfte (§ 7 Abs. 3 Wohnungsgemeinnützigkeits-
gesetz)

223
Die in § 7 Abs. 3 WGG aufgezählten Geschäfte sind grundsätzlich be-

günstigungsunschädlich. Überwiegt allerdings die Tätigkeit im Sinne der
Abs. 3 und 4 gegenüber jener nach den Abs. 1 und 2, liegt ein Verstoß ge-
gen die Grundsätze des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes vor. Die zu-
ständige Abgabenbehörde hat in diesem Fall nach § 35 WGG vorzugehen.
Das Eigenkapital einer gemeinnützigen Bauvereinigung ist nach dem Woh-
nungsgemeinnützigkeitsgesetz vornehmlich (= überwiegend) für die Ge-
schäfte im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 WGG einzusetzen. Die zuständige
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Abgabenbehörde hat daher auch zu prüfen, ob durch ein Ausnahmegeschäft
oder mehrere Ausnahmegeschäfte, für das (die) Ausnahmeanträge gestellt
werden, nicht eine Verletzung dieses Grundsatzes bewirkt wird.

Zur Feststellung des Überwiegens im Sinne des § 7 Abs. 2 WGG bil-
den je nach Einzelfall die Umsatzrelation, das eingesetzte Kapital, die Kapa-
zitätsauslastung usw. einen tauglichen Maßstab. Für die Beurteilung sind
die Verhältnisse in einem mehrjährigen (etwa 3 bis 5 Jahre) Zeitraum he-
ranzuziehen. Dabei sind Geschäfte, die Vorbereitungshandlungen von
Hauptgeschäften iSd § 7 Abs. 1 und 2 WGG darstellen, insoweit nicht
den Nebengeschäften des § 7 Abs. 3 WGG zuzurechnen, als diese in den
Hauptgeschäften aufgehen. Nur insoweit es letztlich nicht zu einer Umset-
zung des Hauptgeschäftes kommt, sind Vorbereitungshandlungen als Ne-
bengeschäft zu werten.

Beispiel:
Eine GBV erwirbt ein Grundstück zur Errichtung von Wohnungen.

Der Erwerb von Grundstücken stellt grundsätzlich gemäß § 7 Abs. 3 Z 6
WGG ein Nebengeschäft dar. Soweit aber auf dem Grundstück tatsächlich
Wohnungen gemäß § 7 Abs. 1 WGG errichtet werden, geht der Grund-
stückserwerb im Hauptgeschäft der Errichtung von Wohnungen auf und
ist nicht als Nebengeschäft zu werten.

224
Die Abgabenbehörde hat weiters zu prüfen, ob die in § 7 Abs. 1 bis 3

WGG genannten Grenzen im konkreten Einzelfall eingehalten werden. Die
in § 7 Abs. 4, 4 a und 4b WGG angesprochenen Geschäfte (siehe Rz 245 bis
247) sind in jedem Fall begünstigungsschädlich. Auch allfällige über diesen
Bereich hinausgehende, vom Standpunkt des Wohnungsgemeinnützigkeits-
gesetzes nicht erlaubte Geschäfte sind begünstigungsschädlich.

2.10.2.2.1 Geschäftsräume (§ 7 Abs. 3 Z 2 Wohnungsgemeinnützig-
keitsgesetz)

225
Unter Geschäftsräumen sind alle jene Räumlichkeiten und Grund-

stücksteile zu verstehen, die von vornherein nicht zur Befriedigung eines
Wohnbedürfnisses bestimmt sind, sondern nach ihrer Anlage, Ausstattung
und Zweckbestimmung auf eine Nutzung im beruflichen Bereich ausgelegt
sind, sofern sie nicht einer Gemeinschaftseinrichtung im Sinne des § 7
Abs. 3 Z 4 WGG (siehe Rz 230 und 231) zuzurechnen sind. Eine grundsätz-
lich als Wohnung konzipierte Einheit verliert diesen Charakter auch dann
nicht, wenn sie in der Folge ohne wesentliche Veränderung der Substanz
auch für berufliche Zwecke genutzt wird. Gebäude bzw. Gebäudeteile, die
nach Anlage, Ausstattung und Zweckbestimmung als Büroräume konzipiert
sind, sind unabhängig davon, wer Nutzer der Räume ist (zB Gemeindeamt)
als Geschäftsräume zu behandeln und unterliegen daher der Nutzflächen-
beschränkung gemäß § 7 Abs. 3 Z 2 WGG. Ausgenommen davon sind le-
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diglich die von der gemeinnützigen Bauvereinigung zur Verwaltung des je-
weiligen Objektes benötigten Räumlichkeiten.

226
Bei Großobjekten (zB Wohnhausanlagen in aufgelockerter Be-

bauungsform) gilt es nicht als Überschreitung der Nutzflächenbeschrän-
kung, wenn Geschäftsräume in einem Gebäude oder Gebäudeteilen dieses
Objektes konzentriert werden, sofern bei Betrachtung des Gesamtobjektes
eine Nutzflächenüberschreitung nicht vorliegt. Allerdings muss die Errich-
tung des entsprechenden Gebäudes oder Gebäudeteiles in einem Zug (in
einem vernünftigen zeitlichen und planerischen Zusammenhang) mit der
Errichtung der Wohnobjekte erfolgen.

227
Bei Geschäftsräumlichkeiten ist auf Grund baubehördlicher Vorschrif-

ten ein Überschreiten der Drittelregelung für Geschäftsräume möglich. Ein
Baubewilligungsbescheid für sich stellt keine behördliche Vorschreibung ei-
ner Nutzflächenüberschreitung im Sinne des § 7 Abs. 3 Z 2 WGG dar.

228
Bei der Berechnung einer allfälligen Nutzflächenüberschreitung ist die

Gesamtfläche der Geschäftsräume der Gesamtfläche der übrigen Räume eines
Objektes inklusive Garagen im Sinne des § 7 Abs. 3 Z 3 WGG und Gemein-
schaftseinrichtungen im Sinne des § 7 Abs. 3 Z 4WGG gegenüber zu stellen.

229
Ist eineWohnungmit einer Geschäftsräumlichkeit räumlich verbunden

(zB Arztwohnung mit Arztpraxis), ist eine Nutzflächenüberschreitung nicht
anzunehmen, wenn die im § 7 Abs. 3 Z 2 WGG vorgesehene Nutzflächenre-
lation gewahrt bleibt und der Wohnungsteil 150m2 nicht übersteigt.

2.10.2.2.1a Errichtung von Einstellplätzen (§ 7 Abs. 3 Z 3 Woh-
nungsgemeinnützigkeitsgesetz)

229a
Die Errichtung von Einstellplätzen (Garagen) oder Abstellplätzen im

eigenen oder fremden Namen stellt ein Nebengeschäft dar, soweit diese
überwiegend zur Befriedigung des Bedarfs der Bewohner der von der ge-
meinnützigen Bauvereinigung errichteten Wohnungen dienen. Ist aber die
Errichtung von Einstellplätzen im Zuge der Errichtung einer Wohnanlage
gemäß § 7 Abs. 1 WGG durch Gesetz oder Verordnung vorgeschrieben, ist
diese Errichtung Teil der Errichtung der Wohnanlage und stellt im Ausmaß
der vorgeschriebenen Einstellplätze kein Nebengeschäft dar.

2.10.2.2.2 Gemeinschaftseinrichtungen (§ 7 Abs. 3 Z 4 Wohnungs-
gemeinnützigkeitsgesetz)

230
Unter Gemeinschaftseinrichtungen sind vor allem Anlagen zu verste-

hen, deren Zweck die Versorgung der Wohnbevölkerung mit Wasser,
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Energie, Kommunikationsmitteln, Freizeiteinrichtungen usw. im örtlichen
Bereich ist. Die Errichtung der Erwerb und der Betrieb von Gemein-
schaftseinrichtungen müssen den Bewohnern der von der gemeinnützigen
Bauvereinigung errichteten oder verwalteten Wohnungen dienen und sol-
len auch von dieser betrieben werden. Daneben können aber auch Ge-
meinschaftseinrichtungen errichtet, erworben und betrieben werden, die
den Bewohnern anderer Wohnungen bzw. der Allgemeinheit dienen. Eine
Einschränkung besteht aber insoweit, als die Gemeinschaftseinrichtungen
nicht als Gewerbebetrieb im Sinne der Gewerbeordnung anzusehen sind
bzw. neben den Bewohnern der Eigenanlagen im Sinne des § 7 Abs. 1
bis 3 WGG keine Betriebe versorgt werden dürfen. Der Bewohnerbegriff
des § 7 Abs. 3 Z 4 WGG ist so auszulegen, dass auch die Benutzer von
Geschäftsräumen und Garagen gemäß § 7 Abs. 3 Z 2 und 3 WGG umfasst
sind. Zu den Gemeinschaftseinrichtungen gehören also unter den genann-
ten Einschränkungen Wasserleitungen, Heizanlagen, Gemeinschaftsanten-
nen, Grünflächen, Sportanlagen, Büchereien usw., sofern sie dem um-
schriebenen Personenkreis unentgeltlich oder zu höchstens kostendecken-
den Preisen zugänglich sind.

231
Der Begriff der Gemeinschaftseinrichtungen gemäß § 7 Abs. 3 Z 4

WGG schließt nicht aus, auch Kindergärten, Pflichtschulen, Feuerwehrge-
bäude, Sanitätsstationen und ähnliches als Gemeinschaftseinrichtungen zu
behandeln, wenn sie überwiegend den Bewohnern von Eigenanlagen der
gemeinnützigen Bauvereinigung dienen (VwGH 12. 9. 1989, 89/14/0083,
0084). Ob solche Einrichtungen überwiegend den Bewohnern der Eigenan-
lagen dienen, wird dem Verwendungszweck entsprechend nach der Anzahl
der Bewohner, der durchschnittlichen Kinderzahl oder ähnlichen Kriterien
zu beurteilen sein. Es wird also eine gewisse örtliche Nähe der Gemein-
schaftseinrichtungen zu den Wohnanlagen erforderlich sein. Amtsräum-
lichkeiten, wie zB ein Gemeindeamt (VwGH 21. 6. 1994, 90/14/0116, 90/
14/0117) oder ein Postamt, sind nicht als Gemeinschaftseinrichtungen, son-
dern als Geschäftsräume zu behandeln und unterliegen daher, anders als
Gemeinschaftseinrichtungen, der Nutzflächenbeschränkung.

2.10.2.2.3 Erweiterte Verwaltungstätigkeit (§ 7 Abs. 3 Z 4b Woh-
nungsgemeinnützigkeitsgesetz)

232
Der Katalog der zulässigen Nebengeschäfte umfasst auch die Verwal-

tung von Baulichkeiten, die im Miteigentum der verwaltenden Bauvereini-
gung stehen oder an denen sie eine Sanierung größeren Umfanges durch-
geführt hat oder deren Errichtung aus öffentlichen Mitteln gefördert wurde.
Soll die Verwaltung von Gebäuden, die die genannten Voraussetzungen
nicht erfüllen, übernommen werden, bedarf dieses Geschäft der Zustim-
mung der Landesregierung.

§ 7 WGG
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2.10.2.2.4 Assanierungen

233
Im Rahmen der Übernahme von Assanierungs- und Stadterneue-

rungsaufgaben wird eine gemeinnützige Wohnbauvereinigung vor allem
als Assanierungsbeauftragter (§ 6 Abs. 3 und § 12 Abs. 10 Stadterneue-
rungsgesetz), als Enteignungswerber (§ 10 Abs. 2 Stadterneuerungsgesetz)
und als Mitglied einer Erneuerungsgemeinschaft (§ 12 Stadterneuerungsge-
setz) tätig. Ist damit eine Errichtungstätigkeit verbunden, sind hinsichtlich
von Eigenobjekten der gemeinnützigen Wohnbauvereinigung auch im As-
sanierungsgebiet die Nutzflächenbeschränkungen des Wohnungsgemein-
nützigkeitsgesetzes zu beachten.

234
Wird die gemeinnützige Wohnbauvereinigung als Beauftragter einer

Erneuerungsgemeinschaft, der sie selbst angehört, im Sinne des § 12 Abs. 4
Stadterneuerungsgesetz tätig, gelten die genannten Beschränkungen (ausge-
nommen für Eigenobjekte) weder für den Bereich der Errichtung noch der
Verwaltung, solange die Erneuerungsgemeinschaft besteht.

235
Tätigkeiten gemäß § 7 Abs. 3 Z 5 WGG stellen – mit Ausnahme der

unter § 7 Abs. 1 und 2 WGG fallenden Errichtung und Verwaltung von
Eigenobjekten im Assanierungsgebiet – Nebentätigkeiten dar. Zur überwie-
genden oder ausschließlichen Tätigkeit siehe Rz 223 und 224.

2.10.2.2.5 Erwerb und Veräußerung von Liegenschaften (§ 7 Abs. 3
Z 6 Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz)

236
Der Erwerb und die Veräußerung von Liegenschaften sind nur inso-

weit begünstigungsunschädlich, als sie zur Zweckerfüllung der gemeinnüt-
zigen Bauvereinigung notwendig sind (zB Einräumung von Wohnungsei-
gentum). Darunter fällt auch der Erwerb eines angemessenen Vorrates an
Grundstücken für eine spätere Bebauung bzw. der Ankauf von bebauten
Grundstücken zum Zwecke der Sanierung größeren Umfangs durch die ge-
meinnützige Bauvereinigung.

237
Im Zusammenhang mit Grundstückserwerben kann es wirtschaftlich

notwendig werden, Grundstücke wieder zu veräußern, wenn beispielsweise
geplante Bau oder Sanierungsvorhaben nicht verwirklicht werden können.
Solche Vorgänge haben dann keine steuerschädliche Auswirkung, wenn sie
auf betriebsnotwendige Fälle im üblichen Rahmen ordnungsmäßiger Woh-
nungswirtschaft (VwGH 30. 10. 1996, 96/13/0049) beschränkt bleiben und
Spekulationsabsicht auszuschließen ist. Vor allem muss die Spekulationsab-
sicht hinsichtlich der Gestaltung des Veräußerungspreises – etwa durch
Preisbildung entsprechend der Vorschrift des § 13 WGG, unter Berücksich-
tigung der Bestimmungen des § 23 WGG – ausgeschlossen erscheinen, wo-

WGG § 7
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bei ein allfällig erzielter Veräußerungserlös unter Berücksichtigung von auf
das Grundstück getätigten Aufwendungen und der Zeitdifferenz zwischen
Ankauf und Verkauf zu beurteilen ist. Dies gilt grundsätzlich auch, wenn
die Veräußerung im Rahmen der Verwertung des Vermögens im Falle der
Entziehung der Gemeinnützigkeit (§ 35 WGG) und Liquidation im Auftrag
der zuständigen Landesregierung (§ 11 Abs. 2 WGG) erfolgt.

Werden allerdings nicht unbebaute Grundstücke sondern Gesamtbau-
lichkeiten (somit nicht einzelne Wohnungen) an nicht gemeinnützige Er-
werber veräußert, ist von der gemeinnützigen Bauvereinigung ein nach
Maßgabe des § 23 WGG angemessener Preis zu verlangen (§ 10a Abs. 2
lit. c WGG). Ein solches Geschäft bedarf der Zustimmung der Landesregie-
rung (§ 10a Abs. 1 lit. d WGG).

2.10.2.2.6 Errichtergemeinschaften

238
Geht eine gemeinnützige Wohnbauvereinigung mit einem nicht ge-

meinnützigen Rechtsträger eine Wohnungseigentumsgemeinschaft ein, sind
die genannten Grundsätze nur auf den im Wohnungseigentum der gemein-
nützigen Wohnbauvereinigung stehenden Anteil am Gebäude anzuwenden.
Dies gilt auch bereits vor Eintragung desWohnungseigentums imGrundbuch,
wenn von vornherein eine getrennte Beauftragung der Gebäudeteile durch die
Miteigentümer erfolgt und eine spätereWohnungseigentumsbegründung ver-
einbart ist. Soll beispielsweise eine Wohnungseigentumsgemeinschaft, an der
ein Kreditinstitut und eine gemeinnützige Wohnbauvereinigung zu jeweils
50% beteiligt sind, ein Gebäude errichten, das in der Folge zu 50% durch das
Kreditinstitut und zu 50% durch die gemeinnützige Wohnbauvereinigung
(bzw. derenWohnungswerber) alsWohnungseigentümer genutzt werden soll,
sind die Nutzflächenbeschränkungen nur auf die dem fünfzigprozentigen An-
teil der gemeinnützigen Wohnbauvereinigung zuzurechnenden Wohnungen
anzuwenden. Allerdings stellt im dargestellten Fall die Übernahme der Bau-
betreuung oder Ausführung durch die gemeinnützige Wohnbauvereinigung
selbst ein begünstigungsschädliches Geschäft dar. Ebenso stellt die Begrün-
dung von Wohnungseigentum (ausgenommen unter mehreren gemeinnützi-
genWohnbauvereinigungen) an einer unbebauten Liegenschaft, die bisher im
Alleineigentum einer gemeinnützigen Wohnbauvereinigung gestanden hat,
ein begünstigungsschädliches Geschäft dar, wenn das in der Folge darauf er-
richtete Gebäude insgesamt nicht den Nutzflächenbeschränkungen des Woh-
nungsgemeinnützigkeitsgesetzes entsprechend genutzt wird.

2.10.2.2.7 Betreuung von Tochtergesellschaften gemäß § 7 Abs. 4b
WGG (§ 7 Abs. 3 Z 12 Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz)

239
Die Betreuung von Tochtergesellschaften kann die Zurverfügungstel-

lung von Infrastruktur und Personal bzw. die Übernahme einzelner oder

§ 7 WGG
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